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b) solche Beschlüsse der örtlichen Räte anfhebt, die 
gegen Gesetze, Verordnungen und andere für sie 
verbindliche Bestimmungen verstoßen, soweit sie 
von den örtlichen Räten nicht selbst aufgehoben 
werden;

c) die Durchführung von Beschlüssen der Bezirkstage, 
die gegen Gesetze oder Verordnungen oder gegen 
Beschlüsse der Volkskammer oder des Minister
rates verstoßen, bis zur Entscheidung der Volks
kammer aussetzt, soweit sie von den örtlichen Volks
vertretungen nicht selbst aufgehoben werden;

d) von den örtlichen Räten mündlich und schriftlich 
Rechenschaft fordert;

e) über Streitfragen, die zwischen den örtlichen Räten 
und den Leitern zentraler Organe der staatlichen 
Verwaltung entstehen und zwischen ihnen nicht in 
eigener Zuständigkeit beseitigt werden können, ent
scheidet.

2. Der Ministerpräsident ist als Vorsitzender des Minister
rates befugt, den Vorsitzenden der örtlichen Räte Wei
sungen zu erteilen, um insbesondere
a) die örtlichen Räte auf die Lösung der Hauptaufga

ben zu orientieren;
b) die Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit in 

der Arbeit der örtlichen Organe der staatlichen Ver
waltung zu sichern.

3. Der Staatssekretär für Angelegenheiten der örtlichen 
Räte hat die Aufgabe, die Leitung der Arbeit der ört
lichen Räte durch den Ministerrat voll wirksam werden 
zu lassen. Zum Geschäftsbereich des Staatssekretärs für 
Angelegenheiten der örtlichen Räte gehört es.


